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Der Versicherer leistet für die innerhalb eines Versicherungsjahres eingetretenen
Versicherungsfälle höchstens das Dreifache der jeweils maßgebenden Versicherungssumme.
Die im Art. 5 AVBR für einen Personenschaden, den ein einzelner erlitten hat, vorgesehene
Leistungsbeschränkung entfällt.

Oberösterreichische Versicherung AG - 26.03.2024 - Seite 1 / 1


